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Wahrnehmung von Mietspiegeln 
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Mietspiegel lt. BGB 

§ 558c BGB „Mietspiegel“: 

(1) Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die ortsübliche 
Vergleichsmiete, soweit die Übersicht von der Gemeinde 
oder von Interessenvertretern der Vermieter und der 
Mieter gemeinsam erstellt oder anerkannt worden ist.    
[…] 

(4) Gemeinden sollen Mietspiegel erstellen, wenn hierfür ein 
Bedürfnis besteht und dies mit einem vertretbaren 
Aufwand möglich ist. […] 
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„Ortsübliche Vergleichsmiete“ 

 „marktorientierte, modifizierte Durchschnittsmiete“ 
(Schmidt-Futterer) 

 

 Enthält empirische Elemente  
 Datengrundlage, Erhebung 
 Datenauswertung 
 Anwendung wissenschaftlicher Verfahren 
 Dokumentation der Ermittlung 

 und normative Elemente 
 Bezugszeitraum (aktuell 4 Jahre) 
 betrachteter Wohnungsbestand (nur freifinanziert etc.) 
 Nennung der Wohnwertmerkmale 
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Wohnungsmarktbeobachtung 

Mietrecht 

•Mietpreisbremse, Mieterhöhungsverlangen 

Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht 

•Mietpreisüberhöhung, Mietwucher 

Sozialrecht 

•Ermittlung angemessener Kosten der Unterkunft (KdU), „Schlüssige Konzepte“ 

Wertermittlung 

•Ertragswertverfahren 

Steuerrecht 

•Einkommensteuer, „Geldwerter Vorteil“, Erbschafts-/Schenkungssteuer, 
Zweitwohnsitzsteuer 

Wohnraumförderung 

•Bedarfsermittlung, Bemessung der Förderkonditionen, „einkommensorientierte 
Förderung“ 

Wohnungsmarktbeobachtung 

•Grundlage für wohnungs-/stadtentwicklungspolitische Maßnahmen/Entscheidungen 

„
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Mythen der Mietspiegelerstellung 

 Kosten                                                                                
Unbezahlbar?!? Je größer die Stadt, desto teurer die Erstellung? 

 Notwendige Datengrundlage                                                                
10 Prozent des Wohnungsbestandes? „Viel hilft viel“? 

 Auswertungsmethode, Darstellung und Anwendung                                                  
Wissenschaftliche Standards? Tabelle vs. Regression? Einheitlichkeit? 

 Rechtssicherheit und Dokumentation                                  
Qualifizierte Mietspiegel sind „angreifbar“, einfache Mietspiegel nicht?  

 Steuerungsinstrument für Wohnungspolitik        
„Miet-erhöhungs-spiegel“ vs. „künstlicher Mietendeckel“ 
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Was zeichnet „gute“ Mietspiegel aus? 



 Datengrundlage:                                                                
Angemessenheit der Erhebung, Nachweis über Repräsentativität der Daten  

 Datenauswertung:                                                                 
Einhaltung wissenschaftlicher Standards, sachgerechte Methoden, 
Berücksichtigung lokaler Besonderheiten 

 Dokumentation:                                                                           
Darlegung der Erstellung, Hinweise für die (Fach-)Anwendung 

 Darstellungsform:                                                
Anwendbarkeit in der Praxis ohne Expertenwissen, lokaler Bezug 

 Prozessgestaltung:                                                                                      
Transparenz und Kommunikation! 

12 

Rechtssicherheit und Akzeptanz! 



 …beruhen auf einer – nachweisbar – repräsentativen Datengrundlage 

 …nutzen sachgerechte statistische Auswertungsmethoden 

 …spiegeln die tatsächlichen Verhältnisse der Gegebenheiten vor 
Ort (Teilmarktsegmente, spezifische Merkmale wie Lage etc.) 

 …sind in der Praxis auch ohne Expertenwissen anwendbar 

 …beinhalten eine Dokumentation des Erstellungsprozesses 
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Rechtssichere Mietspiegel 



©  Matthias Bergt, von BOETTICHER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Rechtssicherheit schaffen 
• Gesetzentwurf § 558e BGB-E mit Verordnungsermächtigung und 

ausdrücklicher Erlaubnis zur Datenübermittlung für Finanzbehörden, 

Versorgungsunternehmen usw. 

• Klarstellung sinnvoll, aber Pflicht wäre noch besser 

• Abs. 3 reißt Loch in die Vertraulichkeit 

• überdenkenswert wäre Auskunftspflicht für Mieter/Vermieter 

• Kommunen können mit Satzungen ihre eigenen Rechtsgrundlagen 

schaffen 

 hochwertige Mustersatzung erstellen? 

• notfalls Verhaltensregeln, Art. 40 DSGVO 
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Wohnungsmarktbeobachtung 



Was ist eigentlich Repräsentativität?  

Anders als manche Gerichturteile nahelegen sind ausreichende Fallzahl und 

Repräsentativität nicht dasselbe! 
 

• Ausreichende Fallzahl reduziert statistische Fehlerwahrscheinlichkeiten 
 

• Repräsentativität verhindert Verzerrungen 
 

Fazit: Gute Daten sind wichtiger als viele Daten! 

Verzerrungsfreie Stichproben sind besser als der Versuch einer Vollerhebung 
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Stichprobenumfang 

Stichprobenumfang 

 
• Regressionsmietspiegel sind mit 1000-2000 erhobenen Wohnungen stabil zu 

bestimmen. 

• In Regressionsmietspiegel können auch Spannen stabil bestimmt werden. 

 

• In Tabellenmietspiegeln sind mindestens 30 Wohnungen je Zelle notwendig.  

• Berücksichtigung von Größe, Alter, Lage und Ausstattung führt zu 

Mindestumfang von > 4000 Wohnungen                  

 (4 Baujahr * 4 Alter * 3 Lage * 3 Ausstattung * 30 = 4320) 

 

 
# 17 19.09.2018  Prof. Dr. Göran Kauermann 



Ausstattungsmerkmale 

Ausstattungsmerkmale: 

 

• In Regressionsmodellen können Ausstattungs-

merkmale simultan mit berücksichtigt werden.  

• Größe, Baujahr und Ausstattung werden gleichzeitig 

betrachtet. 

 

• In Tabellenmietspiegel ist dies nicht möglich. 

• Tabellenmietspiegel sind damit verzerrt. 

 
# 18 19.09.2018  Prof. Dr. Göran Kauermann 



# 19 19.09.2018  Prof. Dr. Göran Kauermann 

Tabellenmietspiegel 
 

– Sprunghafte Mieten 

– Extremwertbereinigung 

– Keine Berücksichtigung von 

Ausstattung 

– Relativ großer Stichprobenumfang 

 

+   wenig statistische Kompetenz 

notwendig 

Regressionsmietspiegel 
 

+ Stetige Mieten 

+ Kaum/keine Extremwerte 

+ simultane Betrachtung von Ausstattung 

+ Relativ geringer Stichprobenumfang 

 

-  statistische Kompetenz notwendig 

Vergleich Tabelle versus Regression 



Diskussion 

These 1:  

Regressionsmietspiegel sind in jeglicher Hinsicht besser als 

Tabellenmietspiegel 

 

These 2:  

Regressionsmietspiegel sind methodisch nicht kompliziert, aber ohne 

Statistikkenntnisse nicht berechenbar. 

 

These 3:  

(Einfache) Regressionsmietspiegel sind in der Erstellung nicht (relevant) 

teurer als Tabellenmietspiegel.  

# 20 19.09.2018  Prof. Dr. Göran Kauermann 
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Wohnungsmarktbeobachtung 



Aktuelle Entwicklungen 

 Definition der ortsüblichen Vergleichsmiete 
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Aktuelle Entwicklungen 
 Änderungen im „Mietspiegel-Recht“ 

 
 „Die Bunderegierung wird 

gesetzgeberische Vorschlage hierzu in 
der ersten Jahreshälfte 2019 vorlegen“ 
 

 Ortsübliche Vergleichsmiete 
 

 „Die Bunderegierung wird 
gesetzgeberische Vorschlage zur 
Änderung des Betrachtungszeitraumes 
demnächst vorlegen“ 
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Aktuelle Entwicklungen 

 Grundsteuer-Reform 
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